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Massnahmenbewilligung Primarschulen im Anschluss an das Audit

	Schule
	

	Schulleitung
	

	Schuljahr
	



	Grundlage
§ 51b - SGS 641.11 Verordnung für den Kindergarten und die Primarschule 
Massnahmen
1
Die Schulleitung wertet die Ergebnisse der Aufsichtsprozesse aus. Sie erarbeitet unter Mitwirkung des Schulrats und unter Einbezug der Mitarbeitenden und gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Amt für Volksschulen geeignete Massnahmen, um die Erkenntnisse und Anforderungen aus den Aufsichtsprozessen angemessen umzusetzen und unterbreitet diese dem Schulrat.

2
Die vom Schulrat beschlossenen Massnahmen fliessen in die Schulentwicklungsplanung ein und werden vom Amt für Volksschulen begleitet.



Massnahmen
Die Massnahmen sollen im Nachgang zur Präsentation des Folgeprozesses dem Amt für Volksschulen, der Hauptabteilung Aufsicht und Qualität, schriftlich mitgeteilt werden. 
Beschrieb Massnahmen
· Titel
· Kurzbeschreibung
· Ziel der Massnahme
· Aussagen zur geplanten Zielüberprüfung: Wie wird gemessen, ob die gewünschte Wirkung eingetreten ist?

· Teil der Schulentwicklungsplanung
· Teil der internen Evaluation
· gegebenenfalls Anpassung Schulprogramm
· gegebenenfalls Überprüfung im MAG

· Beispiel: Einführung Feedback-Kultur

	MASSNAHMEN

	Massnahme Nr. …
	Titel: 

	
	Inhalt/Beschreibung:

	
	Ziel:

	
	Zielüberprüfung:

	Massnahme Nr. …
	Titel: 

	
	Inhalt/Beschreibung:

	
	Ziel:

	
	Zielüberprüfung:

	Massnahme Nr. …
	Titel: 

	
	Inhalt/Beschreibung:

	
	Ziel:

	
	Zielüberprüfung



Die Massnahmen im Anschluss an das Audit wurden vom Schulrat bewilligt.
 ☐
Datum Klicken oder tippen Sie, um ein Datum einzugeben.

Unterschrift Schulratspräsidium



Beilagen:
· Schulentwicklungsplanung

Kopie an:
· Schulleitung
· Schulrat
· Leitung Hauptabteilung Aufsicht und Qualität: vorname.nachname@bl.ch
· Amt für Volksschulen - Baselland
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BILDUNGS-, KULTUR- UND SPORTDIREKTION
AMT FUR VOLKSSCHULEN




